
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  05.05.2021

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Bezirksvertretung Aplerbeck 04.05.2021 öffentlich

zu TOP 7.1
2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Schulbauprogramms
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 19449-20)

Die Bezirksvertretung Aplerbeck empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig, den 2. 
Sachstandsbericht zur Umsetzung des Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur 
Kenntnis zu nehmen und die Neuaufnahme bzw. Änderungen von weiteren Maßnahmen und 
der damit einhergehenden Budgeterhöhung von 1,1 Mrd. Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro zu 
beschließen. 



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  06.05.2021

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Bezirksvertretung Hombruch 04.05.2021 öffentlich

zu TOP 10.2
2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Schulbauprogramms
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 19449-20)

Herr Podzsuk CDU-Fraktion) bemängelt die Unklarheit der verschiedenen 
Projektstatus. Eine Auskunft an Bürger ist wegen der unklaren Begrifflichkeiten so 
nicht möglich. Vorlage und Anlage dazu sind zudem in den Daten nicht immer 
synchron. 

Darüber hinaus ist offenbar das Schulzentrum Renninghausen (Punkt 45) in der 
Priorität nach hinten gerutscht. Es wird dringend gebeten, die Priorität zu erhöhen, da 
der Bedarf jetzt besteht und weitere jahrelange Planungen vermieden werden 
müssen.

Frau Wilken (B90/Die Grünen) möchte von der Verwaltung zur Thematik 
Gesamtschule Brünninghausen wissen, ob der Raumbedarf des Helene-Lange-
Gymnasiums mit der Erweiterung der Gesamtschule (und der damit verbundenen 
Nutzung von Räumen durch das Helene-Lange-Gymnasium) abgedeckt ist oder 
weiterer Raumbedarf darüber hinaus an dem Gymnasium besteht.

Nachrichtlich: Diese Frage wird separat als Stellungnahme von der Verwaltung 
angefordert.

Empfehlung

Die Bezirksvertretung-Hombruch empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig 
wie folgt zu beschließen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die 
Neuaufnahme bzw. Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit 
einhergehenden Budgeterhöhung von 1,1 Mrd. Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 

Die Maßnahme 45 (Gesamtschule Renninghausen) ist zu beschleunigen.



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  12.05.2021

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Bezirksvertretung Hörde 11.05.2021 öffentlich

7.2
2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Schulbauprogramms
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 19449-20)

Die Bezirksvertretung Dortmund-Hörde bemängelt, dass in der Vorlage keine Aussage 
zur Wichlinghofer Grundschule gemacht wird und fordert eine Konkretisierung der 
Baumaßnahme.
Die Aussage auf Seite 6 zum Goethe-Gymnasium bzgl. einer systemischen Betrachtung 
unter Einbindung der politischen Gremien ist falsch, weil die Bezirksvertretung Hörde 
bis dato nicht beteiligt wurde. 
Hinweis zum Text:
Zukünftig sollten die verwendeten Abkürzungen im Anhang erklärt werden. 

Beschluss

Die Bezirksvertretung Dortmund-Hörde lehnt diese Vorlage ab.

Die Bezirksvertretung Hörde empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund zu beschließen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die Neuaufnahme 
bzw. Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit einhergehenden Budgeterhöhung 
von 1,1 Mrd. Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 

Abstimmungsergebnis: bei 2 Enthaltungen (Grüne, Die PARTEI) und 11 
Gegenstimmen abgelehnt



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  14.05.2021

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Schulausschuss 28.04.2021 öffentlich

zu TOP 3.1
2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Schulbauprogramms
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 19449-20)

Es lag folgender Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktionen B‘90/Die Grünen und CDU 
mit der Drucksachen-Nr. 19449-20-E2 vor:

„… die Fraktionen von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und CDU im Schulausschuss bitten um 
Beratung und Beschlussfassung des nachfolgenden Antrags.

1. Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, dass bei jeder geplanten Um- und 
Neubaumaßnahme an Turn- und Sporthallen sowie Grundschulen die Möglichkeit der 
baulichen Integration von weiteren Räumen für den offenen Ganztag (OGS) und 
neuen Kindertagesstätten (Kitas) geprüft wird und wo möglich die Baupläne 
entsprechend ergänzt werden.

2. Da insgesamt die Flächen begrenzt, der Bedarf an eigenständigen Räumen für 
pädagogische Arbeit / gestaltete Freizeit in der Schule (OGS) und an Kitas groß ist, 
sind auch Möglichkeiten zwei- oder mehrgeschossiger Bauten bei Sporthallen zu 
prüfen. Unter- bzw. oberhalb von Umkleidetrakten und von neu zu errichtenden Turn-
/Sporthallenflächen ist zukünftig zwingend zu prüfen, ob diese Nutzungskombination 
möglich ist. Gleiches ist auch (in Ergänzung der Vorgaben aus der Schulbaurichtlinie) 
für Grundschulgebäude generell in den Blick zu nehmen.

3. Für jede geplante Baumaßnahme auf Schulgrundstücken sowie bei Turn-/ Sporthallen 
ist zukünftig in der entsprechenden Beschlussvorlage darzulegen, ob und wenn ja, wie 
eine solche Baukombination realisierbar und ggf. warum sie im konkreten Falle nicht 
umsetzbar ist. Bereits abschließend geplante Baumaßnahmen sind von vorstehender 
Beschlussfassung nicht betroffen. 

Begründung

Der Bundesgesetzgeber plant aktuell, dass ab dem Schuljahr 2025/2026 jedes Grund-
schulkind einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der OGS hat. Der Rat der Stadt 
Dortmund hat am 25.03.2021 den Beschluss gefasst, dass eine U3-Betreuungsquote von 
mindestens 50 Prozent bei der Kinderbetreuung erreicht werden muss. Beide definierten 
Normen sind ambitioniert, kostenintensiv und aufgrund der mangelnden Bauflächen äußerst 
schwierig zu erreichende Ziele.

OGS-Betreuung kann nur begrenzt in Klassenzimmern stattfinden, da sie nicht Fortsetzung 
des Unterrichts sein soll, sondern in der Schule gestaltete Freizeit und ein Betreuungsangebot 
für SuS.  

Dortmund ist eine Großstadt mit dichter Bebauung. Verfügbare und geeignete Bauareale sind 
nur in geringer Menge verfügbar und es entstehen Nutzungskonflikte. Um dem Problem des 
Platzmangels entgegenzuwirken, ist daher verstärkt der Blick auf eine vertikale Bauweise zu 



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

richten; das muss auch für Sporthallen gelten, die in aller Regel bisher weder unter- noch 
überbaut sind.

Sowohl die o.g. Rechtsansprüche als auch der o.g. Ratsbeschluss verlangen umfangreiche 
Maßnahmen. Da die einfach zu bebauenden Grundstücke längst vergeben oder zu teuer sind, 
muss verstärkt der Blick auf pragmatische, unkonventionelle und somit auch innovative 
Bauformate gelegt werden. Innovation muss und kann dabei Hand in Hand mit geltenden 
Bau- und Rechtsvorschriften gelingen.“

Herr Jansen dankte für die Vorlage und befürwortete die höheren Ausgaben für den Schulbau. 
Zum Schulzentrum Kreuzstr. wurden die Anwohner*innen angehört. Folgen da weitere 
Schritte?

Herr Gönen erklärte dazu, dass das Schulbauprogramm ein Investitionsvolumen in Höhe von 
1,25  Mrd. Euro habe, durch Angleichungsprozesse bei der Projektentwicklung ändern sich 
Kostenrahmen, so dass man ein Volumen in Höhe von 1,5 Mrd. Euro prognostizieren könne.
Zum letzten Sachstandsbericht gebe es eine Steigerung des Kostenrahmens in Höhe von 150 
Mio Euro. 
Zum Schulzentrum Kreuzstr. wurde die Machbarkeitsstudie in einer Bürgeranhörung im 
Detail besprochen, woraus sich die Änderung ergab, dass die alte Kreuz-Grundschule 
abgerissen und an derselben Stelle wieder aufgebaut wird. Derzeit sei man in der 
Leistungsphase 1, der Grundlagenermittlung eines Projektes. Über weitere Planungen werden 
die Gremien anhand der Sachstandsberichte informiert. Bezirksvertretungen und 
Schulleitungen werden in die Planungen einbezogen; aus Zeitmangel ist es leider nicht 
möglich, einzelne Planungsprozesse in den Gremiengang zu bringen. Teilergebnisse werden 
unter Einbeziehung der Schulen und Anwohner*innen behandelt und mitgeteilt.

Frau Dr. Goll bat um Antworten zu folgenden Fragen:
- Gymnasium an der Schweizer Allee – Kompensation der wegfallenden Parkplätze für das  
  Lehrpersonal?
- Brechtener Grundschule - Fertigstellung 3. Quartal 2026. Wie sehen die organisatorischen
  Planungen bis zu dem Zeitpunkt aus? 
- Stadtbezirk Hörde 
  Die Entwicklungen zum Goethe Gymnasium sollte man weiterhin beachten.
  Neubau einer neuen Grundschule mit Fertigstellung 2025/26. Bedarf bestehe allerdings   
  schon vorher. Gleichzeitig werde die Grundschule in Wichlinghofen durch Baumaßnahmen 
  auf einen Zug reduziert. Also fehlen im Stadtbezirk Hörde erstmal 2 Züge, die anderweitig 
  untergebracht werden müssen. Wie sieht die Planung dazu aus?
Zum gemeinsamen Zusatz-/Ergänzungsantrag erklärte sie, den Blick auf weitere notwendige 
Räumlichkeiten außer Unterrichtsräumen zu richten und kreative Möglichkeiten zu finden. 
Bei der künftigen Planung solle das berücksichtigt werden. OGS sollte nicht im Klassenraum 
stattfinden, sondern in dafür vorgesehenen Räumen. 

Frau Schneckenburger führte aus, dass das Bauvolumen finanziell und in der Umsetzung eine 
große Herausforderung für die Stadt Dortmund darstelle. 
Das Thema OGS sei ein schwieriges Thema. Die Ausstattung mit weiteren Räumlichkeiten 
(ohne Mensen und Funktionsräume) für den Offenen Ganztag bei Umsetzung eines 
Rechtsanspruches, den wahrscheinlich 80 % der Kinder in Anspruch nehmen werden, werde 
kaum möglich sein. Derzeit sei man bei ca. 56 % und zusätzlichen 500-600 weiteren Plätzen 
jährlich. 
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Bei 88 Grundschulen sei es kaum umsetzbar, weitere pädagogische Räumlichkeiten für eine 
Auslastung von 100 % zu erstellen. Es gebe die Perspektive, dass der Aufenthaltsort des 
Offenen Ganztags bei einer Vollauslastung die Grundschule sei, die das Mittagessen 
sicherstellen und die Funktionsräume zur Verfügung stellen müsse, die für pädagogischen 
Differenzierungen im Offenen Ganztag nötig sind. 

Herr Peper stellte sich dem Ausschuss kurz vor. Er erklärte, dass der Fachbereich 
Liegenschaften bei der Projektentwicklung und Investitionssteuerung mit den Fachbereichen 
Schule und Immobilienwirtschaft eng in allen Belangen zusammenarbeite. Die Realisierung 
sei nicht immer einfach, Ziel sei jedoch, etablierte Standorte möglichst zu erhalten und/oder 
zu erweitern.
Die Fragen von Frau Dr. Goll beantwortete er wie folgt:
Gymnasium an der Schweizer Allee –
Durch die modulare Erweiterung sollen die Lehrerparkplätze überbaut werden. Im 
Planungsverlauf werden solche Fragen bauordnungsrechtlich geklärt. Zeitgemäß sollen auch 
die Nähe zum ÖPNV und Fahrradstellplätze berücksichtigt werden. Das mindere die Zahl der 
bereitzustellenden Autostellplätze an anderer Stelle, die dann im Bauantrag ausgewiesen 
werden.
Brechtener Grundschule –
Eine Klasseneinheit ist bereits in einer mobilen Einheit untergebracht, leider werde man auch 
für die weiteren Bedarfe bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen auf mobile Einheiten 
zurückgreifen müssen. 
Stadtbezirk Hörde: Goethe Gymnasium und Konrad von der Mark-Schule, Grundschulen –
Es laufe die Projektentwicklung. Möglich sei, das Modul für das Gymnasium zu errichten, so 
dass die Hauptschule dieses während der Sanierung des eigenen Gebäudes nutzen könne. 
Nach Fertigstellung der Arbeiten an der Hauptschule könne diese zurückziehen und das 
Gymnasium nutze die neuen Räumlichkeiten. Über diese Planung wird der Schulausschuss 
entsprechend informiert. 
Zum Stand der Grundschulen sei man in Vertragsverhandlungen zum Erwerb eines 
Grundstücks. Auch dazu gebe es dann eine Information in nichtöffentlicher Sitzung. 
Die Frage zur Schulorganisation müsse die Schulverwaltung beantworten.

Herr Willeke führte dazu aus, dass jährlich anhand des Einschulungsjahrgangs gesehen wird, 
wo es Lücken bei den Kapazitäten gebe. Konkret habe man vor, eine weitere Eingangsklasse 
in Hörde einzurichten, z. B. an der Lieberfeld-Grundschule. Bis zur Fertigstellung der neuen
Grundschule müsse die Verwaltung sehen, wo es mit der Aufstellung einer mobilen 
Raumeinheit und dann der Einrichtung einer temporären zusätzlichen Eingangsklasse gelingt, 
den Bedarf in Hörde abzudecken. Das solle in der Regel in der Nähe des entstehenden 
Bedarfes geschehen. 
In Wichlinghofen werde die Loh-Grundschule als Interimsstandort für die Bauphase genutzt. 
Es gebe dann Überlegungen, im Nachhínein zu schauen, ob das Gebäude als Dependance für 
die umliegenden Schulen genutzt werden könne. Das könne allerdings erst geschehen, wenn 
die Schülerzahlen erkennbar sind. 

Herr Spieß sprach den Antrag der Fraktionen CDU und B‘90/Die Grünen an. Nach den 
Ausführungen von Frau Schneckenburger habe er Zweifel an der Umsetzbarkeit. Man befinde 
sich in unterschiedlichen Projektstatus. Man müsse jetzt handeln, alles andere würde zu viel 
Zeit kosten. Die Schulbauleitlinie sage deutlich, dass es Raumprogramme gebe, die in 
modernen pädagogischen Konzepten umgesetzt werden sollen. Das beinhalte auch die OGS. 
Seine Fraktion würde da dem Punkt 1 des Antrags folgen können. Allerdings 
Kindertagesstätten auf Turnhallen etc. aufzusetzen, sei aufgrund von Vorgaben für den Kita-
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Bau nicht umsetzbar, da es sich um eine Größenordnung handelt, die schwerlich als 
zusätzliches Stockwerk oder unterhalb einer Sporthalle eingerichtet werden können.
Sein Vorschlag sei, gemeinsam im AFBL eine Anfrage einzubringen und den Fachbereich 
Liegenschaften um Auflistung von freien Flächen für den kurzfristigen Kita-Bau zu bitten.

Frau Schneckenburger erklärte, dass es im Bereich des Jugendamtes ein Planungsprojekt 
gebe, den Bunker Blücherstr. mit einer Kita auf dem Dach zu bebauen. Ziel sei, in einem 
verdichteten Stadtbezirk weitere Flächen zu nutzen. Prüfen könne man solche Möglichkeiten 
bei zukünftigen Projekten, bei bereits laufenden Projekten würde das zu weiteren 
Verzögerungen im Planungs- und Ausführungsprozess führen. Eine Vorlage zum Starterpaket 
Bau von Kindertageseinrichtungen durch die Stadt Dortmund sei in Vorbereitung und werde 
dem Ausschuss vorgelegt. Es gebe oft Bedenken von Schulleitungen, Kindertagesstätten auf 
Schulgelände zu bauen. Außengelände von Kitas sollen tagsüber genutzt werden, der 
Schulunterricht aber auch störungsfrei stattfinden. 

Frau Lögering vermisste die Planung der Grundschule in der Stahlwerkstr. in der Vorlage. 
Außerdem schlug sie vor, im Sinne von klimarelevanten Auswirkungen und nachhaltiger 
Entwicklung keine Abrisse von Gebäuden vorzunehmen, sondern über Nach- und 
Folgenutzung in Bestandsgebäuden nachzudenken. Abrisse sollten begründet werden.

Frau Staar fragte nach anderen Möglichkeiten als der Nutzung von mobilen Raumeinheiten.

Herr Peper brachte zum Ausdruck, dass mobile Raumeinheiten nicht immer vermeidbar seien. 
Durch modulare Bauweise könne man Bauten beschleunigen, so dass mobile Raumeinheiten 
nicht mehr so lange benötigt werden. Der Fachbereich Schule melde im ersten Quartal eines 
Jahres die Bedarfe für das kommende Jahr, für das übernächste Jahr plane man dann bereits 
mit modularer Bauweise. 

Herr Gönen erklärte, die modulare Bauweise führe zu einer kürzeren Bauzeit. Er beschrieb 
kurz das Ausschreibungsverfahren. Nicht nur der Preis sei ausschlaggebend, es fließen auch 
klimarelevante Aspekte in die Wertung ein. 

Herr Peper nahm noch Stellung zur Grundschule in der Stahlwerkstr. Eine Information zum 
Planungsbeginn werde er nachliefern. (Hinweis: Die Verwaltung teilte Folgendes mit: in Abhängigkeit 
von Planreife, Grunderwerb und Erschließung ist nach derzeitiger Planung mit einem Baubeginn etwa Mitte 
2024 zu rechnen.)   

Herr Willeke sagte dazu, dass der Schulbau im Schulentwicklungsplan enthalten ist. Das 
Grundstück und das Baugebiet sind im Bebauungsplan vorhanden, aber es ist noch keine 
weitere Planung möglich. 
Zu den aktuellen mobilen Raumeinheiten machte er deutlich, dass diese genauso ausgestattet 
sind wie die Klassenräume. Sie seien nur zur Zwischennutzung vorgesehen. Es gebe Kritik 
aber auch Zustimmung.

Herr Peper erklärte noch zum Neubau Stahlwerkstr., dass er in seinen Emails aus dem 
vergangenen Jahr den Hinweis gefunden habe, das Grundstück solle im Jahr 2023 baureif 
sein.

Herr Barrenbrügge stimmte Frau Lögering im Hinblick der Klimarelevanz zu. 
Er ging auf den vorliegenden Zusatz-/Ergänzungsantrag ein und stellte fest, dass es durchaus 
möglich sei, eine Kita auf das Dach einer Turnhalle zu bauen. Für die Zukunft geplante 
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Bauobjekte sollten auf die im Antrag genannten Möglichkeiten untersucht werden. Innovative 
Möglichkeiten seien künftig gefragt.
Zum Schulzentrum Eving stellte er die Frage, nach dem Schulhof-Raum von Gymnasium und 
Realschule. Das Gymnasium habe große Anbauten, so dass die Schulhoffläche der Realschule 
kleiner geworden sei.

Herr Peper antwortete, dass es wichtig sei, die betroffenen Schulleitungen immer 
einzubeziehen. Auf dem genannten Gelände gebe es Probleme mit alten Leitungen im Boden, 
dann gebe es eine sanierte Dreifach-Sporthalle und den Neubau einer weiteren. Es habe 
Gespräche der Verwaltung mit den Schulleitungen zu allen Projekten gegeben. Die Schulhof-
Fläche der Theodor-Heuss-Realschule sei immer noch groß genug. 

Herr Willeke bestätigte die Gespräche mit den Schulleitungen. Es sei immer schwierig, wenn 
eine Schule zusätzliche Bauten auf dem gemeinsamen Gelände erhalte. Wichtig sei im 
Endeffekt die Frage gewesen, wieviel Schulhoffläche stehe dem einzelnen Schüler/der 
einzelnen Schülerin letztendlich zur Verfügung. Ohne den Anbau habe die Realschule doppelt 
so viel Fläche pro SuS zur Verfügung wie das Gymnasium. Der Standort des Neubaus näher 
an der Realschule führe nicht zu weniger Raum für die Realschule. Man sei aber immer npch 
in Gesprächen mit den Schulleitungen.

Herr Gönen ergänzte die Aussagen seiner Vorredner dahingehend, dass sämtliche 
Schulbaumaßnahmen, die später projektiert, geplant und realisiert werden, 
genehmigungspflichtig sind. Bei der Genehmigung werde u. a. die Schulhoffläche 
berücksichtigt bzw. überprüft. Sollte eine Schulhoffläche für einen Standort zu klein sein,
würde keine Baugenehmigung erteilt werden. 

Frau Gövert bat um Zustimmung des vorliegenden Antrages. 

Frau Dr. Goll warb ebenfalls um Zustimmung. 

Herr Spieß erklärte, Punkt 1 und 2 als Prüfauftrag zu behandeln. Bei Punkt 3 bat er um 
Erklärung des Begriffes „abschließend geplante Baumaßnahmen“. Handele es sich um 
Planungen, Bedarfsfeststellungen – oder ankündigungen? Wichtig sei, wie von Frau 
Schneckenburger ausgeführt, laufende Prozesse nicht zu verzögern.

Frau Gövert erläuterte, laufende Maßnahmen sollten nicht verzögert werden. Bei neuen 
Planungen sollte der Antrag Berücksichtigung finden.

Frau Schneckenburger verwies auf die Zuständigkeit der Bauverwaltung und bat diese, die 
Formulierung zu präzisieren, um Sicherheit zu haben.

Herr Gönen führte wie folgt aus: Mit der qualifizierten Bedarfsanmeldung des 
Bedarfsanmelders.

Der Schulausschuss stimmte dem folgenden Zusatz-/Ergänzungsantrag der Fraktionen 
B‘90/Die Grünen und CDU mit der Drucksachen Nr.: 19449-20-E2 mit der eingefügten 
Änderung (fett) einstimmig zu.
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1. Der Rat der Stadt Dortmund beschließt, dass bei jeder geplanten Um- und 
Neubaumaßnahme an Turn- und Sporthallen sowie Grundschulen die Möglichkeit der 
baulichen Integration von weiteren Räumen für den offenen Ganztag (OGS) und neuen 
Kindertagesstätten (Kitas) geprüft wird und wo möglich die Baupläne entsprechend 
ergänzt werden.

2. Da insgesamt die Flächen begrenzt, der Bedarf an eigenständigen Räumen für 
pädagogische Arbeit / gestaltete Freizeit in der Schule (OGS) und an Kitas groß ist, 
sind auch Möglichkeiten zwei- oder mehrgeschossiger Bauten bei Sporthallen zu 
prüfen. Unter- bzw. oberhalb von Umkleidetrakten und von neu zu errichtenden Turn-
/Sporthallenflächen ist zukünftig zwingend zu prüfen, ob diese Nutzungskombination 
möglich ist. Gleiches ist auch (in Ergänzung der Vorgaben aus der Schulbaurichtlinie) 
für Grundschulgebäude generell in den Blick zu nehmen.

3. Für jede geplante Baumaßnahme auf Schulgrundstücken sowie bei Turn-/ Sporthallen 
ist  zukünftig in der entsprechenden Beschlussvorlage darzulegen, ob und wenn ja, wie 
eine solche Baukombination realisierbar und ggf. warum sie im konkreten Falle nicht 
umsetzbar ist. Bereits abschließend geplante Baumaßnahmen sind von vorstehender 
Beschlussfassung nicht betroffen. Der Bedarf ist vom Bedarfsträger (Fachbereich 
Schule / Jugendamt) bereits mit der Anmeldung zur Aufnahme in die 
Gesamtstädtische Bedarfs- und Maßnahmenliste (BeMa) in einer qualifizierten 
Bedarfsanmeldung an den Fachbereich Liegenschaften zu berücksichtigen.

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig bei einer 
Enthaltung (AfD), folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die Neuaufnahme 
bzw. Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit einhergehenden Budgeterhöhung 
von 1,1 Mrd. Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 



Erstellt am:  14.05.2021

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

14.05.2021 öffentlich

zu TOP 7.2
2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des Schulbauprogramms
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 19449-20)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung der 
Bezirksvertretung Eving aus ihrer Sitzung am 06.05.2021 vor:

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschließt die Bezirksvertretung Eving einstimmig 
folgenden Zusatz:

„Zu Unterpunkt 3.3 Stadtbezirk Eving 
Brechtener Grundschule 
Die Bezirksvertretung Eving empfiehlt, den Zeitplan für die Realisierung des Umbaus der Brechtener 
Grundschule noch einmal zu überprüfen und eine erhöhte Priorisierung vorzunehmen. Der Stadtbezirk 
Eving mit Unterbezirk Brechten ist durch die Baugebiete von einem starken Zuzug von Familien mit 
kleinen Kindern geprägt. Es ist davon auszugehen, dass dadurch in den kommenden Jahren ein 
erhöhter Bedarf an Schulplätzen an der Brechtener Grundschule entstehen wird. Wir befürchten durch 
die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen erst zu diesem Termin eine erhöhte Belastung für die 
Kinder und Lehrer, die einem gesunden Lernumfeld wiedersprechen.“

Beschluss:
Die Bezirksvertretung Eving empfiehlt – einstimmig  – dem Rat der Stadt Dortmund, unter 
Berücksichtigung des o.g. Zusatzes, folgenden Beschluss zu fassen: 

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die Neuaufnahme bzw. 
Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit einhergehenden Budgeterhöhung von 1,1 Mrd. 
Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 

Desweiteren liegt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften folgende 
Empfehlung der Bezirksvertretung Hombruch aus ihrer Sitzung am 04.05.2021 vor:

Herr Podzsuk CDU-Fraktion) bemängelt die Unklarheit der verschiedenen Projektstatus. Eine 
Auskunft an Bürger ist wegen der unklaren Begrifflichkeiten so nicht möglich. Vorlage und 
Anlage dazu sind zudem in den Daten nicht immer synchron. 

Darüber hinaus ist offenbar das Schulzentrum Renninghausen (Punkt 45) in der Priorität nach 
hinten gerutscht. Es wird dringend gebeten, die Priorität zu erhöhen, da der Bedarf jetzt 
besteht und weitere jahrelange Planungen vermieden werden müssen.

Frau Wilken (B90/Die Grünen) möchte von der Verwaltung zur Thematik Gesamtschule 
Brünninghausen wissen, ob der Raumbedarf des Helene-Lange-Gymnasiums mit der 
Erweiterung der Gesamtschule (und der damit verbundenen Nutzung von Räumen durch das 
Helene-Lange-Gymnasium) abgedeckt ist oder weiterer Raumbedarf darüber hinaus an dem 
Gymnasium besteht.

Nachrichtlich: Diese Frage wird separat als Stellungnahme von der Verwaltung angefordert.

Empfehlung

Die Bezirksvertretung-Hombruch empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig wie folgt 
zu beschließen:



Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die Neuaufnahme 
bzw. Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit einhergehenden Budgeterhöhung 
von 1,1 Mrd. Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 

Die Maßnahme 45 (Gesamtschule Renninghausen) ist zu beschleunigen.
Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt die Empfehlung der 
Bezirksvertretung Eving zur Kenntnis.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt die Empfehlung der 
Bezirksvertretung Hombruch zur Kenntnis.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die Neuaufnahme bzw. 
Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit einhergehenden Budgeterhöhung von 1,1 Mrd. 
Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 



Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  31.05.2021

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:
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Herr Lieven (SPD-Fraktion) gab zur Kenntnis, dass der Schulstandort der Mörike-GS nicht in 
Frage gestellt werden dürfe (s. S. 13 der Vorlage)

Die BV Lütgendortmund empfahl dem Rat der Stadt Dortmund einstimmig, folgenden 
Beschluss zu fassen:
Beschluss
Der Rat der Stadt Dortmund nimmt den 2. Sachstandsbericht zur Umsetzung des 
Schulbauprogramms zum Stand März 2021 zur Kenntnis und beschließt die Neuaufnahme 
bzw. Änderungen von weiteren Maßnahmen und der damit einhergehenden Budgeterhöhung 
von 1,1 Mrd. Euro auf nun 1,25 Mrd. Euro. 
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